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METHODEN DER NORMENBEGRÜNDUNG 

ANMERKUNGEN AUS DER SICHT 
DER KONSTRUKTIVEN WISSENSCHAFTSTHEORIE 

von 

R. MARGGRAF, Heidelberg 

I. EINLEITUNG 

In jüngster Zeit wird viel über das Verhältnis von Wirtschaft und Moral nachgedacht. Der 
Grund dafür liegt darin, da~ für viele Menschen die wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht 
ihren Vorstellungen von dem entsprechen, was sein soll. Hunger und Unterentwicklung, "ver
breitete Armut in der Welt, Massenarbeitslosigkeit, Umweltzerstörung, stark ungleiche Ver
teilungen von Einkommen und Vermögen sowie die Verschwendung knapper Ressourcen flir 
den Aufbau riesiger militärischer Vemichtungspotentiale werden vielfach als Beleg dafür ge
nommen, da~ das wirtschaftliche Handeln fehlgerichtet sei und da~ die bestehenden nationa
len Wirtschaftssysteme und die gegenwärtige herrschende Weltwirtschaftsordnung morali
schen Ansprüchen nicht genügten" (HESSE 1988, S. 10). 

Nun will man dieses gespannte Verhältnis von Wirtschaft und Moral ja nicht nur konstatie
ren, man will auch, da~ es gelöst wird. Lösungsvorschläge werden von den Wissenschaften 
erwartet, die über die Moral und die Wirtschaft nachdenken - genauer: von einer Zusammen
arbeit dieser Wissenschaften, also von einer Zusammenarbeit der Ethik und der Wirtschafts
wissenschaften. Ethisch-ökonomische interdisziplinäre Forschung soll also klären, wie im 
moralischen Sinn richtig wirtschaftlich gehandelt wird, wie im moralischen Sinn richtige 
wirtschaftliche Institutionen aussehen. 

In meinem Referat will ich diese Forderung nach Interdisziplinarität aufnehmen und einen 
Beitrag zum zweiten der eben genannten Probleme leisten: Ich will erläutern, wie ermittelt 
werden kann, ob eine ökonomische Institution im moralischen Sinne richtig ist. Nun sind ja 
Institutionen - formal gesehen - nichts anderes als sozial anerkannte, gesellschaftliche Wert
vorstellungen widerspiegelnde Normen und Regeln, deren Geltungskraft in besonderer Weise 
gesichert ist. Die Untersuchung des Problems, ob eine ökonomische Institution im mora
lischen Sinne richtig ist, ist also in formaler Hinsicht gleichbedeutend mit der Untersuchung 
des Problems, ob die hinter der Institution stehenden Normen im moralischen Sinn richtig 
sind. Um diesen zuletzt genannten Aspekt geht es mir in diesem Referat, das ich in drei Ab
schnitte eingeteilt habe: Zunächst werde ich argumentieren, da~ Sätzen über die Richtigkeit 
(Allgemeingültigkeit) von Normen keine andere Qualität zukommt wie Sätzen über die Rich
tigkeit von empirischen Sachverhalten, d.h. da~ auch Normsätze wahrheitsfähig sind, wissen
schaftlich begründet werden können. Um dies zu unterstreichen, nenne ich deshalb im fol
genden eine im moralischen Sinn richtige Norm eine begründete Norm. In einem zweiten 
Abschnitt werde ich dann auf Methoden der Normenbegründung eingehen, die mir besonders 
interessant und diskussionswürdig erscheinen: Es handelt sich dabei um die von der kon
struktiven Wissenschaftstheorie (KW) vorgeschlagenen Methoden der Normenbegründung. 
Zum Abschlu~ werde ich diese ethischen überlegungen mit genuin ökonomischen überle
gungen verbinden und U.a. darstellen, wie diese in den Wirtschaftswissenschaften Anwen
dung finden können. 
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II. ZUR MOGLICHKEIT DER NORMENBEGRüNDUNG 

1. In der Diskussion um die (in Abschnitt m. erläuterten) von der KW vorgeschlagenen Me
thoden der Normenbegründung wird oft argumentiert, eine Normenbegründung sei grund
sätzlich unmöglich: Eine Norm begründen heißt ja nachzuweisen, daß die Norm gilt, wobei 
'eine Norm gilt' die Bedeutung hat von 'eine Norm ist wahr'. Normen sind Werturteile und 
"Werturteile sind nicht wahrheitsfähig" (CHMIELEWlCZ 1978, S. 148). 

2. Betrachten wir eine konkrete Norm, z.B. die Norm "Es ist geboten, Leben zu retten." Für 
die Anhänger der "Wahrheitsskepsis" (KUTSCHERA 1982, S. 262) gegenüber Normen gibt 
es also f'm diesen Satz keine objektive sondern nur subjektive Wahrheits- bzw. Geltungskrite
rien, nämlich die jeweiligen überzeugungen desjenigen, der die Norm gesetzt hat. Für sie 
drückt dieser Satz keine Behauptung über die objektive moralische Qualität der Rettung von 
Leben aus, sondern nur die innere Einstellung oder Empfehlung des Sprechers .des Satzes. In 
der metaethischen Diskussion spricht man davon, daß sie (die Anhänger) Normen nicht kog
nitiv sondern nur emotiv oder evokativ interpretieren (vgl. a.a.O., S 90 ff.). Der o.g. Satz wird 
von den Nichtkognitivisten also nur im Sinne von "Der Sprecher des Satzes begrüßt es, wenn 
Leben gerettet werden" oder "Der Sprecher des Satzes fordert dazu auf, Leben zu retten" ge
deutet, aber nicht im Sinne von "Der Sprecher des Satzes behauptet, daß gilt: Leben' sollen 
gerettet werden." 

Da nun aber nur Behauptungssätze, also Sätze, die sagen, daß sich etwas so oder so verhält, 
wahr oder falsch sein können, bedeutet dies, daß der o.g. Satz nicht begründet werden kann. 

3. Ist diese Argumentation schlüssig? Um dies zu überprüfen, will ich kurz rekapitulieren, 
wie nach allgemeinem Verständnis in den Erfahrungswissenschaften Sätze begründet werden. 
Bei einer solchen Begründung verf'lihrt man im Prinzip wie folgt: Man leitet den Satz, der be
gründet werden soll, aus (La.) mehreren anderen Sätzen ab, die f'm wahr bzw. für approxima
tiv wahr gehalten werden, weil sie sich irgendwie in der Erfahrung bewährt haben. Um einen 
Satz zu begründen, muß man also a) auf einen den Wahrheitswert erhaltenden Ableitungszu
sammenhang und b) auf die Möglichkeit objektiver Erfahrung zurückgreifen. 

Daraus folgt: Um Normen zu begründen, braucht man a) eine die Fo1gebeziehun<gen zwi
schen Normen regelnde Logik und b) die Möglichkeit objektiver Normenerfahrung. Sind 
beide Voraussetzungen erfüllt? Bezüglich der Voraussetzung a) gibt es keine Diskussionen. 
Es stehen einige Systeme einer deontischen Logik zur Verf'ligung, d.h. einer Logik, die neben 
der formalen Logik auch noch Prinzipien enthält, die den Schluß von Normen auf Normen 
rechtfertigen. Gesteht man den Normen Wahrheitswerte zu, bleiben bei diesen Schlüssen na
türlich auch die Wahrheitswerte erhalten. Genau dies ist aber der kritische Punkt: Ist die Vor
aussetzung b) erfüllt, oder ist objektive Erfahrung im Bereich der Normen grundsätzlich un
möglich, wie die These der Nichtkognitivisten lautet? 

4. In jüngster Zeit hat sich KUTSCHERA (1982) - ein Anhänger der kognitivistischen Auf
fassung ethischer Theorien - mit dieser These beschäftigt und sie in - wie ich meine - über
zeugender Weise widerlegt. 

Seine Gegenargumentation läßt sich in drei Punkten zusammenfassen: 

a) Normen lassen sich auf Werte zurückführen; 
b) Es gibt Werterfahrung; 
c) Es gibt auch objektive Werterfahrung. 

Mit a) wird behauptet, daß eine Handlung dann geboten ist, wenn sie unter den möglichen 
Alternativen die moralisch wertvollste ist. Der utilitaristisch denkende Okonom hat mit die
sem Argument keine Probleme. 
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Wenn in b) von Werterfahrung die Rede ist, so hei~t das nicht, da~ angenonimen wird, da~ 
Werte als besondere Objekte erfahren werden; es ist vielmehr die Erfahrung gemeint, da~ 
nonnale Sachverhalte Werteigenschaften haben. "Werterfahrungen sind Erfahrungen des In
halts, da~ Dinge schön oder da~ Handlungen gut sind" (a.a.O., S. 228). Ich nehme an, jeder 
von uns hat schon derartige Erfahrungen gemacht. 

5. Gibt es aber auch objektive Werterfahrung, wie in c) behauptet? Nun, beweisen kann man 
dies nicht, genauso wie man auch die Objektivität natürlicher Erfahrungen nicht beweisen 
kann (vgl. WEINGARTNER 1971, S. 163 f.). Es gibt weder in den Wert- noch in den wert
freien Wissenschaften eine absolute Gewi~heit für den übergang von psychologischen zu 
nicht-psychologischen Ereignissen. Wie KUTSCHERA zeigt, gilt weiter, da~ - grob gespro
chen - jedes Argument, das gegen die Möglichkeit einer objektiven Werterfahrung spricht, 
auch gegen die Möglichkeit einer objektiven Erfahrung natürlicher Sachverhalte spricht. Da
nach mu~ man also konsequent sein: Wenn man der Meinung ist, Wertprädikate können nur 
Erlebnisweisen (Empfindungen, Empfehlungen etc.) charakterisieren, dann mu~ man generell 
der Meinung sein, es gebe keine Gegenstände äu~rer Erfahrung sondern nur Sinnesdaten. 
Damit wäre man bei einer phänomenalistischen Position angelangt, die man, wie schon 
gesagt, nicht widerlegen kann, die wohl aber kaum jemand ernsthaft vertritt. Also ist auch 
Punkt c) zu akzeptieren und es ergibt sich als Fazit: Die These, es ist grundsätzlich unmög
lich, Normen zu begründen, kann nicht aufrecht erhalten werden. Es gibt objektive Werturtei
le und damit auch die Möglichkeit, Normen zu begründen. 

III. KONSTRUKTIVE NORMENBEGRüNDUNG 

6. Aus konstrnktivistischer Sicht können und müssen Normen nur dann begründet werden, 
wenn deren Geltung bezweifelt wird. Die Diskussion darüber, ob eine Norm begründet ist 
oder nicht, hei~t Begründungsdiskurs. Bei der Untersuchung des Problems, wie Normenbe
gründungen durchzuführen sind, konzentriert sich die konstrnktive Ethik auf die Untersu
chung der Sprechakte, mit denen Normen begründet werden. Unter "begründen" versteht sie 
also primär pragmatische und nicht syntaktisch-semantische Verfahren. Die Teilnehmer an 
dem Begründungsdiskurs interessieren nur hinsichtlich der Rolle, die sie ausüben. "Begrün
den" ist für die konstrnktive Ethik demnach vor allem ein formal-pragmatisches Problem. Die 
wohl interessantesten Analysen der formalen Pragmatik der Nonnenbegründung, die auch die 
Grundlage dieses Abschnitts bilden, wurden von GETIIMANN (1979, 1982) vorgelegt. 

7. Lassen Sie mich annehmen, der Begrundungsdiskurs wird von zwei Personen über eine 
Norm (N) geführt. Der Teilnehmer dieses Diskurses, der die Geltung von N behauptet - der 
Normautor -, wird Proponent (P) genannt. Der Normadressat, der die Geltung von N (zu
nächst) bezweifelt, ist der Opponent (0). Beide Teilnehmer äu~ern sich abwechselnd: P be
hauptet N, 0 äu~rt Zweifel an der Behauptung, P bepündet N, 0 äußert Zweifel an der Be
gründung, P begründet seine Begründung für N, 0 äUJX:rt auch an dieser Begründung Zweifel 
... Gelingt es nun P, 0 zu veranlassen, auf irgendeiner Begründungsstufe N zuzustimmen, ist 
N begründet. Es stellt sich jetzt die Frage, wie P den Begründungsdiskurs führen muß, damit 
die Begründung von N gelingt. 

8. Für die Beantwortung dieser Frage schauen wir uns den Begrundungsdiskurs näher an. 
Nachdem P N behauptet hat, bezweifelt 0 N. P mu~ also N begründen. Normen sind - das ist 
wohl allgemein anerkannt - nur durch Normen begründbar. Die Begründung von N durch P 
sieht also so aus, da~ P die Geltung anderer Normen (NI) und die Geltung von pragmatisch 
(d.h. als Kommunikationsbedingungen zulässigen) Regeln (RI) behauptet, nach denen NI N 
begründet Eine wichtige Teilklasse dieser Regeln bilden die logischen Schlußregeln. Der 
weitere Verlauf des Begründungsdiskurses hängt nun davon ab, ob 0 jetzt NI oder RI oder 
beide bezweifelt. Bezweifelt 0 die von P verwendeten Begründungsregeln, muß P RI durch 
die Behauptung anderer Regeln begründen. In diesem Fall spricht man davon, da~ der Dis
kurs in einer vertikalen Begründungsdimension weitergeführt wird. Bezweifelt 0 NI> wird P 
versuchen, NI durch andere Nonnen (N;V und RI zu begründen. Der Diskurs wird jetzt in ei-

61 



ner horizontalen Begründungsdimension weitergeführt. Bezweifelt 0 sowohl R1 als auch N1, 
muß zunächst in der einen und dann in der anderen Begründungsdimension weiterdiskutiert 
werden; es müssen also zwei Diskurse geführt werden. Hat sich 0 für eine Begründungsdi
mension entschieden, so ist die Entscheidung nicht endgültig. Auf der nächsten Begrün
dungsstufe kann sich 0 durchaus für die andere Richtung entscheiden; einen von 0 ge
wünschten Wechsel von der Diskussion inhaltlicher Behauptungen zu der Diskussion von Be
gründungsregeln und umgekehrt muß P jederzeit akzeptieren. 

9. In jeder BegIiindungsdimension lassen sich nun prinzipiell zwei Diskussionsrichtunjen 
unterscheiden. Eine solche Unterscheidung ergibt sich aus der Tatsache, daß P weiß, dap er 
sich mit 0 über die Geltung irgendwelcher Normen (N°) bzw. irgendwelcher Verknüpfungs
regeln (Ro) einig ist oder daß P diesbezügliche Informationen nicht hat. Weiß P von einem 
solchen Einverständnis, dann kann er versuchen, bei der Begründung von N auf N° oder R· 
Ge nachdem, in welcher Begründungsdimension er argumentieren muß) zurückzugreifen. 

10. Und P wird auch bestrebt sein, in Richtung auf das prädiskursive Einverständnis N° und 
RO zu argumentieren. Er weiß ja, daß dann, wenn es ihm gelingt, 0 zu überzeugen, daß N° 
bzw. RO Prämissen von N1 bzw. R1 sind, 0 - wenn er konsequent ist - N zustimmen muß. P 
wird also diese - wie es heißt - produktive oder konstruktive Begründungsrichtung einschla
gen. Weiß 0 von keinem prädiskursiven Einverständnis, muß P mit immer neuen Normen 
bzw. VerknüpfungsregeIn argumentieren, von denen er hofft, daß sie von 0 akzeptiert wer
den. In diesem Fall wird von einer reduktiven Begründungsrichtung gesprochen. Natürlich 
hat P auch die Möglichkeit, reduktiv zu begründen, wenn er von einem prädiskursiven Ein
verständnis zwischen 0 und ihm weiß. Es wäre aber sehr unklug von P, diese Begründungs
richtung zu wählen (wenn er die Wahl hat); er könnte nämlich zu leicht in das wohlbekannte 
Münchhausen-Trilemma geraten: P könnte zu immer neuen Begründungsschritten gezwun
gen werden, er könnte sich dabei im Kreise bewegen oder er könnte seine Begrüridungsbe
mühungen willkürlich abbrechen. In allen drei Fällen wäre die Nonnenbegründung nicht ge
lungen. Besteht diese Gefahr auch, wenn P in produktiver Begründungsrichtung argumen
tiert, d.h. wenn er seine Beg:r:iindungsschritte gezielt so aufbaut, daß er schließlich auf Teile 
der Begründungsbasis (N°, RO) zurückgreifen kann? 

11. Es ist unmittelbar ersichtlich, daß P so auf jeden Fall zwei der drei Klippen des Münch
hausen-Trilemmas - dem infiniten Regreß und dem Begründungszirkel - entgangen ist. Die 
dritte Klippe - den Dogmatismus - hat, so argumentieren die Konstruktivisten, P auch um
schifft: Die Begründungsbasis, auf die P zurückgreift, stellt, wie P weiß (ohne dieses Wissen 
könnte er es gar nicht produktiv begründen), die gemeinsame Erkenntnis von 0 und P dar. 
Man kann deshalb in sinnvoller Weise nicht von "Willkür" sprechen, wenn P bei der Nor
menbegründung auf dieses prädiskursive Einverständnis zurückgreift. 

Als Fazit dieser überlegungen ist P zu empfehlen, sich für die prinzipiell aussichtsreichere 
Begründungsrichtung, die produktive Begründungsrichtung, zu entscheiden. Diese Entschei
dung muß P vor der eigentlichen Begründungsdiskussion treffen: Er muß, bevor er versucht, 
die Nonn, deren Geltung 0 bezweifelt, produktiv zu begründen, mit 0 zusammen eine ge
meinsame Argumentationsbasis schaffen. 

12. Das konstruktive Nonnenbegründungsverfahren läßt sich durch die folgenden Punkte 
charakterisieren: 

a) In der konstruktiven Ethik haben Nonnenbegriindungen den Zweck, "solche Nonnen aus
zuzeichnen, die den an einem Konflikt Beteiligten .,. als verbindlich zugemutet werden kön
nen" (GETIIMANN 1979, S. 64 f.). Dies setzt voraus, daß 0 und P den Willen haben müs
sen, den Konflikt um die Geltung der Nonn gütlich zu bereinigen. Das Interesse an einer ge
waltfreien Lösung von Konflikten ist also unverzichtbarer Bestandteil der prädiskursiven Be
gründungsbasis, d.h. die gewaltlose Konfliktlösung stellt für die Konstruktivisten einen ob
jektiven moralischen Wert dar. Überlegen wir einmal, welche Nonnen P gegen einen beliebi
gen 0 verteidigen kann, wenn er sich nur auf dessen Gesprächsbereitschaft als prädiskursive 
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Eingangsbasis stützen kann. Es mull sich in diesem Fall um Nonnen handeln, deren Geltung 
unabhängig davon ist, wer opponiert und in welcher konkreten Situation sich der Opponent 
gerade befindet. Zu solchen situationsinvarianten Normen zählen insbesondere die logischen 
Regeln, und in der Tat ist es der KW gelungen, unter den o.g. Annahmen eine konstruktive 
Logik, die sogenannte dialogische Logik, zu begründen. 

b) Normenbe~ndungen sind in einem methodischen Dialog möglich. Wer Normen begrün
den will, mup zwei Prinzipien beachten: das methodische und das dialogische Prinzip. Das 
methodische Prinzip bezieht sich auf die sachlichen Bedingungen der Argumentation: Die 
Argumentationskette mull mit gemeinsamen überzeugungen beginnen und mull dann lücken
los und zirkelfrei geführt werden. Zum methodischen Prinzip gehört auch, dall der Begrün
dungsdiskurs in einer methodisch aufgebauten Sprache geführt wird, in der jedes Wort und 
jedes Zeichen ausdrücklich und zirkelfrei in ihrem Verwendungswesen angegeben sind. Das 
auch die ethischen Modalitäten (Gebote, Verbote, Erlaubnisse) umfassende Grundvokabular 
einer solchen Sprache hat die KW in der von ihr ausgearbeiteten dialogischen Logik zur Ver
fügung gestellt (vgl. LORENZEN 1987, S. 25 - 147). Das methodische Prinzip soll gewähr
leisten, dall in ethischen überlegungen so genau gedacht wird, wie es die grolle Bedeutun~ 
dieser überlegungen ftir das menschliche Zusammenleben erfordert - und dies bedeutet, dap 
"in ethisch-politischen Prinzipienfragen ... (so sagte schon Kant) noch "pünktlicher" gedacht 
wird als in der Geometrie" (a.a.O., S. 276). 

Nach dem dialogischen Prinzip ist eine Norm dann begründet, wenn alle bislang gegen sie er
hobenen Zweifel und Einwände ausgeräumt sind, wenn also jeder Adressat der Norm, der 
Zweifel geäul3ert hat, dem Normautoren zustimmt. Dieses Prinzip impliziert, da!} die Nor
menbegründung von jedem Normadressaten kontrollierbar und damit lehr- und lernbar ist. 
Das dialogische Prinzip bezieht sich auf die persönlichen Bedingungen der Argumentation. P 
mull den Geltungsanspruch ftir N einlösen, ohne dabei auf seine Autorität zu pochen. Er mull 
die Argumentation so führen, da!} 0 sie Schritt für Schritt übernehmen kann; er darf erst dann 
einen Schritt weitergehen, wenn alle Einwände von 0 gegen die letzte Argumentationsstufe 
ausgeräumt sind. Es können also nur solche Normen begründet werden, die von 0 
annehmbar sind, d.h. die über die Subjektivität der Interessen und Meinungen des P 
hinausgehen, die - wie die Normen der prädiskursiven Einigungsbasis - transsubjektiv oder 
parteieninvariant sind. Nehmen wir beide Forderungen zusammen, so sehen wir, dall 
innerhalb der KW Normenbegründungen die Aufgabe haben, Konfliktsituationen auf lehrbare 
Weise zu bewältigen. 

c) Für die Konstruktivisten ist also die Parteieninvarianz des durch die Norm erhobenen Gel
tungsanspruchs das methodische Kriterium für eine richtige Norm, d.h. für eine begründungs
fähige Norm oder ftir eine Norm, die die Begründungsbasis bilden kann. Nun scheint dieses 
Parteieninvarianzkriterium auf den ersten Blick nicht viel herzugeben, denn ihm ist leicht zu 
genügen: Es fordert ja nur, da!} in Normen über den Bereich der Personenvariablen quantifi
ziert wird. 

Woher wei!} man aber, ob die so formulierte Norm tatsächlich zurecht Geltung für jedermann 
erhebt? Um diese Frage zu beantworten, mull man das Parteieninvarianzkriterium unter Zu
hilfenahme des dialogischen und des methodischen Prinzips weiter entfalten, präzisieren und 
operationalisieren (vgl. GETIlMANN 1982, S. 129 ff.): i) Aus dem dialogischen Prinzip 
ergibt sich zum einen, dall die Forderung der Parteieninvarianz nur für die Normautoren und 
-adressaten (und nicht für unbeteiligte Dritte) gilt, und zum anderen, da!} die Normadressaten 
der Norm in dem Sinne zustimmen müssen, da!} sie bereit sind, die fragliche Norm ihrerseits 
als Autor gegenüber anderen Adressaten zu übernehmen. Normautoren und -adressaten müs
sen also austauschbar sein, d.h. eine privilegierte Normautorenschaft darf es nicht geben. ü) 
Eine zweite Operationalisierung des Parteieninvarianzkriteriums erhält man nach der im me
thodischen Prinzip geforderten Logisierung der Normendiskussion. Durch Verwendung eines 
normenlogischen Kalküls kann man nämlich den Begriff der logischen Beweisbarkeit auch 
für Nonnen formulieren, d.h. man kann jetzt im Rahmen des Begründungsdiskurses Normen 
auszeichnen, die allein aus logischen Gründen begründet und damit auch parteieninvariant 
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gültig sind. EntspreChendes gilt natürlich auch bei der pridiskursiven Suche nach der Bcgiün
dungsbasis. iii) Wenn die Nonncnbegrfindung dem dialogischen Prinzip folgt, dann WCIden 
nur solche Normen begründet werden, die auch tatsächlich eingehalten werden können. 
Dieses Rcalisicrbarkcitspostulat, das die Forderung nach Konsistenz der begründeten Normen 
umfaßt, ist die dritte Opcrationalisicrung des Partcieninvarianzlaiteriums. 

IV. ÖKONOMISCHE IMPLIKATIONEN 

13. Im folgenden möchte ich darstellen, wie aus konstruktivistischer Sicht die normative In
stitutionenana!Yse zu konzipieren ist. Dabei werde ich auch eini~ Punkte ansprechen, in de
nen sich die Uberlegungen der KW mit genuin ökonomischen überlegungen treffen. Aus 
konstruktivistischer Sicht besteht eine normative Institutionenanalyse i.d.R. aus drei Stufen, 
die - grob skizziert- wie folgt aussehen (vgl. LORENZEN/SCHWEMMER 1975, S. 273 
ff.): 

a) Zunächst einmal muß geklärt WCIden, wie die betrachtete ökonomische Institution ihre ak
tuell gültige Struktur erhalten hat. Es muß also - in der sog. faktischen Genese - der Entste
hungszusammenhang der Institution rekonstruiert werden. Hier sind Berührungspunkte mit 
der geläufigen ökonomischen Institutionstheorie zu erkennen, die ja ebenfalls Fragestellun
gen der Institutionenentstehung und des Institutionenwandcls untersucht. 

b) Danach muß - in der sog. normativen Genese - die ökonomische Institution danach beur
teilt werden, ob die hinter ihr stehenden Normen begründet sind. Inerzu muß man auf die 
entsprechenden Überlegungen der konstruktiven Ethik zurUckgreüen. Werden ganze Wirt
schaftsOIdnungen untersucht, dann ist auf dieser Stufe die KonsistenzprUfung des Normensy
stems von großer Bedeutung: Es muß festgestellt werden, ob die ökonomischen Normen 
auch alle gleichzeitig eingehalten werden können. Dazu muß man eine (relativ auf die ökono
mischen Normen) deontisch perfekte Welt modellieren, d.h. eine Welt, in der alle Normen be
folgt werden. Iner gibt es Berührungspunkte mit der allgemeinen Gleichgewichtstheorie, 
wenn· man - mit Walras - die allgemeinen Gleichgewichtsmodelle als Wirtschaftsordnungs
modelle auffaßt, mit denen die Frage beantwortet werden soll, ob die Wirtschaftssubjekte im 
Rahmen der jeweiligen WlI1SchaftsordnunJ auch alle ihre Ziele simultan erreichen können. c) 
Stehen hinter den ökonomischen Instituttonen Normen, die nicht begründet sind. müssen 
schließlich - ebenfalls auf der Grundlage der Überlegungen der konstruktiven Ethik - Rc
formvorschläge für die Institutionen vorgelegt werden. 

Angewendet wurde die normative Institutionenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften 
(meiner Kenntnis nach) bisher nur im Rahmen der Diskussion um die Untemehmensmitbe
stimmung (vgl. GERUM 1978). 

14. Für die KW liegt die Hauptaufgabe der normativen Ökonomie in der normativen Institu
tionenanalyse: Die normative Ökonomie muß die Bedingungen untersuchen, unter denen die 
Wirtschaftssubjckte ihre faktischen Entscheidungen treffen und muß überprüfen, ob diese . 
Bedingungen im moralischen Sinne gerechtfertigt, also begründet sind. Von besonderem Inte
resse ist hier der institutionelle Entscheidungsrahmen, d.h. für die KW ist die normative Öko
nomie im wesentlichen eine normative Institutionentheorie (vgl. KöTrER 1980, S. 110 ff.). 

Die Wohlfahrtsökonomie setzt (im Moment noch) andere Prioritäten. Ihr geht es weniger um 
eine normative Analyse der institutionalisierten Bedingungen, unter denen ökonomische Ent
scheidungen getroffen werden, als um eine normative Analyse dieser Entscheidungen selbst. 

Die Wohlfahrtsökonomie will die gesamtgesellschafdich gesehen beste Lösung ökonomi
scher Konflikte aus einer durch die subjektiven Präferenzen der Gesellschaftsmitglieder defi
nierten gesamtgesellschafdichen Wertordnung, einer moralischen Wcrtordnung, ableiten. Ge
nauer: Die Basis der moralischen Wertordnung sollen nur die faktischen Präferenzen der Ge
sellschaftsmitglieder bilden. Das große Problem der Wohlfahrtsökonomie besteht darin, daß 
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alle moralischen Wenordnungen, die sie bisher vorgeschlagen hat, von Paradoxien umlagert 
sind, d.h. ein intuitiv vollständig befriedigender Vorschlag für eine moralische WeltOrdnung 
liegt noch nicht vor. 

15. Die konstruktive Ethik schlägt einen andc-.ren Ansatz der wohlfahrtsökonomischen Über
legungen vor: Nicht die nur empirisch gültigen subjektiven Präferenzen sollen die Basis der 
moralischen WeltOrdnung bilden, sondern nur die begründeten Präferenzen, d.h. die Präferen
zen, die sich auf die objektiven Werte beziehen. Für die KW müssen wohlfahrtsökonomische 
Überlegungen also mit 'überlegungen zur Bedürfniskritik beginnen. 

Wie sieht es jetzt mit dem fundamentalen Problem der Wohlfahrtsökonomie aus? Ist dieses 
Problem auch gelöst, d.h. gibt es eine moralische WeltOrdnung, die auf begründeten Präferen
zen beruht, oder treffen wir auch hier auf eines der aus der sozialen Entscheidungstheorie be
kannten zahlreichen Unmöglichkeitstheoreme? Um diese Frage zu beantworten, mup man die 
AnfOIderungen, die die KW an die moralische WeltOrdnung stellt, entscheidungstheoretisch 
umdeuten, d.h. als Bedingungen interpretieren, die an eine soziale Wohlfahrtfunktion (im 
Sinne Arrows) gestellt werden, und dann überprüfen, ob unter diesen Bedingungen eine 
solche Funktion existiert. Der methodische Dialog, in dem über die moralische Wertordnun; 
entschieden wird, mup vier Bedingungen genügen (s. Abschnitt Im: a) jeder Betroffene muJi 
gleichberechtigt teilnehmen können, b) Zwang darf nicht ausgeübt werden, c) man darf erst 
dann einen Argumentationsschritt weitergehen, wenn alle zugestimmt haben, und d) jeder 
Beteiligte mup ein ehrliches Interesse an der friedlichen Einigung haben. Entscheidungstheo
retisch gesprochen entspricht Bedingung c) der Arrowschen Bedingung der kollektiven Ra
tionalität, Bedingung b) der Arrowschen Bedingung der Nichtdiktatur, Bedingung c) der 
Arrowschen Bedingung des Paretoprinzips und Bedingung d) der Arrowschen Bedingung der 
Unabhängigkeit von irrelevanten Altemativen. Gegenstand des Dialogs sind die begründeten 
Präferenzen der Gesellschaftsmitglieder. 'Begründete Präferenzen' bedeutet, daP die ~ndivi
duellen Präferenzen in dem Sinn als vergleichbar angenommen werden, daP man sagen kann, 
die Präferenzen eines Beteiligten seien besser oder gleich gut wie die Präferenzen eines ande
ren, geniePen demnach Priorität oder nicht. Man kann also eine Prioritätsordnung der Präfe
renzen aufstellen. Es geht dann um die Frage, ob eine Funktion existiert, die 1.) die Prioritäts
ordnung so in eine gemeinsame soziale Rangordnung transformiert, daP der Zustand mit der 
höchsten Priorität bevorzugt wird und die 2.) den Bedingungen a) - d) genügt. Wie STRAS
NICK. (1975) zeigen konnte, kann diese Frage bejaht werden. Nichtnutzenüberlegungen, so 
wie sie von der KW mit dem Konzept der begründeten Präferenz vorgeschlagen werden, 
stellen einen Ausweg aus dem Dilemma der Unmöglichkeitstheoreme dar. Diese Relevanz 
der Nichtnutzenüberles.ungen wird auch in der neuen ökonomischen Sozialentscheidungs
theorie gesehen, ~o daJi sich auch hier Berührungspunkte der ethischen überlegungen der 
KW mit genuin ökonomischen Überlegungen ergeben. 

V. ZUSAMMENFASSUNG 

Meine überlegungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

a) Für die KW sind die Normen begründet, denen - grob gesprochen - in einem methodisch 
geführten Dialog jeder, der an einem friedlichen Leben interessiert ist, zustimmen kann. 

b) In der konstruktiven Ethik hat die KW das Kriterium rlir "Begründetheit" spezifiziert und 
operationalisiert. 

c) In der konstruktiven Logik hat die KW Normen vernünftigen Argumentierens entwickelt, 
d.h. Normen, die im Sinne von I!.) begründet sind. 

d) Auf den Überlegungen der konstruktiven Logik und der konstruktiven Ethik aufbauend, 
hat die KW die Grundlagen einer normativen Institutionentheorie entworfen. 
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e) Die Wirtschaftswissenschaften sind an friedlichen Lösungen ökonomischer Konflikte inte
ressiert, und die Analyse ökonomischer Institutionen gehört zu ihrem Aufgabengebiet. Des
halb sollten die Wirtschaftswissenschaften die überlegungen der KW zur normativen Institu
tionentheorie und damit die überlegungen der konstruktiven Logik und Ethik zur Normenbe
gründung nicht länger vernachlässigen, sondern sollten sie für die Ausarbeitung von norma
tiven ökonomischen Institutionenanalysen nutzen. 
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